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Zitat von O. Meier

Und auf welcher Rechtsgrundlage handeln bundesweit alle Fördervereine so?

Vor deinem Beitrag fiel ja schon das Stichwort "Gemeinnützigkeit". Ein Förderverein ist ein
"gemeinnütziger Verein". Dafür braucht man gewisse Voraussetzungen. Z.B.

Zitat

Entscheidend für die Anerkennung der Selbstlosigkeit ist nicht nur die Art und Weise
der Verwendung der finanziellen Mittel des Vereins. Dazu zählen insbesondere
Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse und Überschüsse aus der
Vermögensverwaltung sowie Gewinne aus etwaigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben. Wichtig ist auch der Zeitraum, in dem die finanziellen Mittel des
Vereins ausgegeben werden (Mittelverwendung). Selbstlosigkeit setzt auch voraus,
dass

kein Mitglied aus den Mitteln des Vereins Zuwendungen erhält
der Verein keine Person durch zweckfremde Ausgaben oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
das Vermögen des Vereins auch nach dessen Auflösung oder bei Wegfall des
steuerbegünstigten Zwecks nur für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche
Zwecke verwendet werden darf

Fördervereine von Schulen unterstützen explizit Institutionen, keine einzelnen Personen. (Das
wären dann gut begründete Ausnahmefälle.)

Also braucht man über das Thema "Förderverein zahlt die Klassenfahrt für einen Lehrer" nicht
diskutieren - der Förderverein würde damit ggf. die Gemeinnützigkeit verlieren.
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